
DGW Satzung vom 17.11.2022 

Aktueller Text 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden.  

 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

 

Vorschlag neuer Text 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Vergütungen und Auslagenersatz für Tätigkeiten können nach Vereinbarung 
mit dem Vorstand geleistet werden.   

 
Begründung:  

Zuwendungen sind Zahlungen/Ausschüttungen ohne Gegenleistung. 
Tätigkeiten können hingegen angemessen nach vorheriger Vereinbarung 
vergütet werden. 

 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 


